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Artikel 1

Das Hessische Nichtraucherschutzgesetz 
vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 568), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 
2020 (GVBl. S. 430), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)  Nach dem Wort „Rauchen“ werden 
die Wörter „einschließlich der Be-
nutzung von elektronischen Zigaret-
ten und Tabakerhitzern“ eingefügt.

bb)  In Nr. 1 wird nach den Wörtern „Stel-
len sowie“ und nach den Wörtern 
„Landkreise und“ jeweils das Wort 
„von“ eingefügt und nach dem Wort 
„Rechtsform“ ein Komma eingefügt.

cc)  In Nr. 3 wird die Angabe „vom  
20. Dezember 1988 (BGBl. I  
S. 2477, 2482), zuletzt  geändert 
durch Gesetz vom 12. April 2012 
(BGBl. I S. 579),“ gestrichen, werden 
nach dem Wort „Fassung“ die Wör-
ter „der Bekanntmachung“ eingefügt 
und wird die Angabe „15. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2714)“ durch  
„10. August 2021 (BGBl. I S. 3504)“ 
ersetzt.

dd)  In Nr. 4 wird vor dem Wort „Einrich-
tungen“ das Wort „von“ eingefügt 
und wird die Angabe „27. Septem-
ber 2012 (GVBl. S. 290)“ durch  
„3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ ersetzt.

ee)  In Nr. 5 wird das Wort „Sportanla-
genlärmschutz-Verordnung“ durch 
„Sportanlagenlärmschutzverord-
nung“ und wird die Angabe „9. Fe-
bruar 2006 (BGBl. I S. 234)“ durch 
„8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4644)“ 
ersetzt.

ff)  In Nr. 7 wird die Angabe „geändert 
durch Gesetz vom 21. Dezember 
2010 (GVBl. I S. 617)“ durch „zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 622)“ ersetzt, 
die Angabe „in der Fassung vom  
1. Juli 2006 (GVBl. I S. 388), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. No-
vember 2011 (GVBl. I S. 679)“ durch 
„vom 15. September 2016 (GVBl.  
S. 162), geändert durch Gesetz vom 
18. Dezember 2017 (GVBl. S. 482)“ 
ersetzt und die Angabe „vom 21. No-
vember 2011 (GVBl. I S. 673)“ durch 
„7. Mai 2020 (GVBl. S. 318)“ ersetzt.

gg)  In Nr. 8 werden nach dem Wort 
„Fassung“ die Wörter „der Bekannt-
machung“ eingefügt.

hh)  In Nr. 9 wird die Angabe „in der 
Fassung vom 14. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2975)“ gestrichen.

ii)  In Nr. 11 wird nach dem Komma das 
Wort „zuletzt“ eingefügt und die An-
gabe „28. März 2012 (GVBl. S. 50)“ 
durch „7. Juli 2021 (GVBl. S. 346)“ 
ersetzt.

b) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Das Rauchen einschließlich der 
Benutzung von elektronischen Zigaret-
ten und Tabakerhitzern ist verboten auf 
ausgewiesenen öffentlich zugänglichen 
Kinderspielplätzen.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

2. § 2 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 4 wird aufgehoben.

b)  Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4 und die 
Angabe „geändert durch Gesetz vom  
27. September 2012 (GVBl. S. 290)“ 
durch „zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13. Dezember 2017 (GVBl.  
S. 426)“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird nach der Angabe „Abs. 1“ 
die Angabe „und 2“ eingefügt.

b)  In Abs. 3 wird das Komma nach dem 
Wort „Raucherraum“ durch das Wort 
„und“ ersetzt und die Angabe „und Fest-
zelte nach § 2 Abs. 5 Nr. 4 sind als Rau-
cherfestzelte“ gestrichen.

4. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-
chen und nach der Angabe „Abs. 1“ wird 
die Angabe „und 2“ eingefügt.

b)  In Nr. 2 wird nach der Angabe „11“ die 
Angabe „sowie Abs. 2“ eingefügt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Nr. 1 wird nach der Angabe 
„Abs. 1“ die Angabe „und 2“ eingefügt.

b)  In Abs. 3 wird nach dem Wort „Gemein-
devorstand“ die Angabe „als Gefahren-
abwehrbehörde nach § 82 des Hes-
sischen Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung“ eingefügt.

6.  In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch 
„2028“ ersetzt.

*) Ändert FFN 351-79

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Zweites Gesetz  
zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes*)

Vom 11. November 2021
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Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 11. November 2021

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e
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Aufgrund

1.  des § 17 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 und Satz 4 
des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom  
4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056), in Verbindung mit 
§ 6 Nr. 3 der Delegationsverordnung vom 
12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 859), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom  
11. Dezember 2018 (GVBl. S. 716),

2.  des § 387 Abs. 2 Satz 1, 2 und 5, auch 
in Verbindung mit § 409 Satz 2 der Abga-
benordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I  
S. 3866, 2003 I S. 61), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I  
S. 4607), in Verbindung mit § 8 Nr. 1 
Buchst. a der Delegationsverordnung

verordnet der Minister der Finanzen:

Artikel 1

Änderung der Verordnung über die 
Zuständigkeiten der hessischen  

Finanzämter

Die Verordnung über die Zuständigkeiten 
der hessischen Finanzämter vom 16. Sep-
tember 2019 (GVBl. S. 249), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 29. April 2020 (GVBl. 
S. 330), wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:

a)  Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3  Verwaltung der Steuern der natür-
lichen Personen mit Überschuss-
einkünften“

b)  Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5  Unternehmensbewertung für Zwe-
cke der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer“

c)  Die Angabe zu § 10 wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 10  Feststellung von Grundbesitz- 
und Grundsteuerwerten und 
Festsetzung von Grundsteuer-
messbeträgen“

d)  Nach der Angabe zu § 27 wird folgende 
Angabe zu § 27a eingefügt:

„§ 27a Servicestelle Recht“

2.  In § 1 wird die Angabe „27“ durch „27a“ 
ersetzt.

3.  In § 2 Nr. 18 werden die Wörter „Hanau, 
Langenselbold, Maintal und Nidderau so-
wie die Gemeinden Erlensee, Groß-Krot-
zenburg“ durch „Erlensee, Hanau, Lan-
genselbold, Maintal und Nidderau sowie 
die Gemeinden Großkrotzenburg“ ersetzt.

4.  § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3

Verwaltung der Steuern der natürlichen 
Personen mit Überschusseinkünften

Für die Verwaltung der Steuern der un-
beschränkt einkommensteuerpflichtigen 
natürlichen Personen, die ausschließlich 
Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4  
bis 7 des Einkommensteuergesetzes er-
zielen, ist zuständig

1.  das Finanzamt Gelnhausen für das Fi-
nanzamt Offenbach am Main I,

2.  das Finanzamt Limburg-Weilburg für 
das Finanzamt Wiesbaden I.

Satz 1 gilt auch, wenn in dem jeweiligen 
Steuerfall nicht mehr als eine gesonderte 
oder nicht mehr als eine gesonderte und 
einheitliche Feststellung von Einkünften 
nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a 
oder b der Abgabenordnung nach § 175 
Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung auszu-
werten ist, in der (auch) Einkünfte nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Einkommen-
steuergesetzes gesondert und einheitlich 
beziehungsweise gesondert festgestellt 
werden. Satz 2 gilt nicht, wenn in den ge-
sondert festzustellenden Einkünften Bau-
leistungen im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 3 
des Einkommensteuergesetzes enthalten 
sind. Für die Einzelveranlagung von Ehe-
gattinnen und Ehegatten sowie Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern nach  
§ 26a des Einkommensteuergesetzes, 
die die Voraussetzungen von Satz 1 und  
Satz 2 erfüllen, ist das Finanzamt zustän-
dig, welches im Falle einer Zusammen-
veranlagung nach § 26b des Einkommen-
steuergesetzes zuständig wäre.“

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a)  In dem Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort 
„werden“ durch „sind“ ersetzt.

b)  In Nr. 1 Buchst. a werden die Wörter 
„Finanzamt Offenbach am Main“ durch 
die Angabe „Finanzamt Offenbach am 
Main I“ ersetzt.

c)  In Nr. 2 Buchst. b werden die Wörter 
„Rheingau-Taunus und Wetzlar,“ durch 
die Angabe „Rheingau-Taunus, Wetzlar 
und Wiesbaden I“ ersetzt.

d)  In Nr. 3 Buchst. b werden die Wörter 
„Finanzamt Offenbach am Main“ durch 
die Angabe „Finanzamt Offenbach am 
Main II“ ersetzt.

e)  In Nr. 4 werden die Wörter „die Um-
wandlungssteuerfälle bei natürlichen 
Personen und Personengesellschaften 
als Beteiligte,“ gestrichen.

f)  Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„5.  Umwandlungssteuerfälle aller Rechts- 
formen beim Finanzamt Darmstadt 
für alle Finanzämter,“*) Ändert FFN 40-28

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten  
der hessischen Finanzämter*)

Vom 4. November 2021
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6. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Unternehmensbewertung für Zwecke  
der Erbschaft- und Schenkungsteuer

Für die gesonderte Feststellung nach 
§ 151 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 des Bewertungs-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I  
S. 230), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931), für 
Zwecke der Erbschaft- und Schenkung-
steuer ist das Finanzamt Wetzlar für alle 
Finanzämter zuständig. Dies gilt auch für 
die Feststellungen im Sinne der §§ 13a 
und 13b des Erbschaftsteuergesetzes.“

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird der Satzteil vor Nr. 1 wie 
folgt gefasst:

„Für die Verwaltung der Steuern der 
Körperschaften, Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen einschließ-
lich der in § 8 Abs. 1 Satz 4 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056), genannten Körperschaften 
und der optierenden Gesellschaften im 
Sinne des § 1a des Körperschaftsteuer-
gesetzes nach dem Körperschaftsteu-
ergesetz, Gewerbesteuergesetz und 
Umsatzsteuergesetz sowie für die Kör-
perschaftsteuerzerlegung ist, vorbehalt-
lich des § 2 Nr. 10 und 12 und soweit 
sich aus den §§ 23 und 24 nichts ande-
res ergibt, zuständig“

b)  In Abs. 2 Satz 1 wird der Satzteil vor  
Nr. 1 wie folgt gefasst:

„Abweichend von Abs. 1 ist für die Ver-
waltung der Steuern nach dem Körper-
schaftsteuergesetz, Gewerbesteuer-
gesetz, Umsatzsteuergesetz und für 
die Körperschaftsteuerzerlegung von 
Körperschaften, Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen einschließ-
lich der in § 8 Abs. 1 Satz 4 des Kör-
perschaftsteuergesetzes genannten 
Körperschaften und der optierenden 
Gesellschaften im Sinne des § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes, die 
eigene Umsatzerlöse von mindestens  
45 Millionen Euro erzielen oder ein herr-
schendes oder leitendes Unternehmen 
im Sinne des § 18 des Aktiengeset-
zes vom 6. September 1965 (BGBl. I  
S. 1089), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436), 
mit mindestens 50 abhängigen Kon-
zernunternehmen sind, soweit sich aus 
den §§ 23 und 24 nichts anderes ergibt, 
zuständig“

c)  In Abs. 3 werden die Wörter „, des Ein-
heitswerts des Betriebsvermögens und 
die gesonderte Feststellung des Wertes 
des Betriebsvermögens und Anteils am 
Betriebsvermögen“ gestrichen.

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 wird das Komma nach dem 
Wort „Gewerbesteuergesetz“ durch 

das Wort „und“ ersetzt und werden 
die Wörter „und Vermögensteuerge-
setz“ sowie „, die Einheitsbewertung 
des Betriebsvermögens und die An-
teilsbewertung“ gestrichen.

bb)  In Satz 2 wird die Angabe „in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S.4144), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. März 2019 (BGBl. I S. 357),“ ge-
strichen.

e)  Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nr. 4 wird die Angabe „11. De-
zember 2018 (BGBl. I S. 2383)“ 
durch „25. Juni 2021 (BGBl. I  
S. 2050)“ ersetzt.

bb)  In Nr. 6 wird die Angabe „18. De-
zember 2018 (BGBl. I S. 2626)“ 
durch „10. August 2021 (BGBl. I  
S. 3483)“ ersetzt.

cc)  In Nr. 8 wird die Angabe „23. Juni 
2017 (BGBl. I S. 1693)“ durch  
„10. August 2021 (BGBl. I S. 3436)“ 
ersetzt.

dd)  In dem Satzteil nach Nr. 9 werden 
das Wort „Vermögensteuergesetz,“ 
und die Wörter „, die Einheitsbewer-
tung des Betriebsvermögens und 
die Anteilsbewertung“ gestrichen.

f)  Abs. 9 wird wie folgt gefasst:

„(9) Für die Besteuerung von Kredit-
instituten nach § 1 Abs. 1 des Kredit-
wesengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I  
S. 3436), Bausparkassen, Hypothe-
kenbanken, der in § 5 Abs. 1 Nr. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes genannten 
Körperschaften, sofern sich die Zustän-
digkeit nicht bereits aus Abs. 7 ergibt 
und diese ihren Ort der Geschäftsleitung 
oder Sitz in Frankfurt am Main oder in 
Frankfurt am Main-Höchst haben, und 
der Europäischen Zentralbank nach dem 
Körperschaftsteuergesetz, Gewerbe-
steuergesetz und Umsatzsteuergesetz 
sowie für die Körperschaftsteuerzer-
legung in diesen Fällen ist, soweit sich 
aus den §§ 23 und 24 nichts anderes er-
gibt, das Finanzamt Frankfurt am Main  
V-Höchst für das Finanzamt Frankfurt 
am Main III zuständig.“

8. § 7 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 2 Satz 2 wird das Komma nach 
dem Wort „Gewinnfeststellung“ durch 
das Wort „und“ ersetzt und werden die 
Wörter „, für die Feststellung des Ein-
heitswerts des Betriebsvermögens und 
die gesonderte Feststellung des Wertes 
des Betriebsvermögens“ gestrichen.

b)  In Abs. 3 Satz 1 wird das Komma nach 
dem Wort „Gewerbebetrieb“ durch das 
Wort „und“ ersetzt und werden die Wör-
ter „, die Feststellung des Einheitswerts 
des Betriebsvermögens, die gesonderte 
Feststellung des Wertes des Betriebs-
vermögens und des Anteils am Be-
triebsvermögen“ gestrichen.
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3.  das Finanzamt Kassel I für das Fi-
nanzamt Fulda für Steuerpflichtige, 
deren Name mit den Buchstaben A 
bis K beginnt,

4.  das Finanzamt Kassel II-Hofgeismar 
für das Finanzamt Fulda für Steuer-
pflichtige, deren Name mit den 
Buchstaben L bis Z beginnt.

Maßgebend sind die Verhältnisse des 
letzten Einordnungsstichtags im Sinne 
des § 32 Abs. 4 der Betriebsprüfungs-
ordnung; § 32 Abs. 5 der Betriebsprü-
fungsordnung gilt entsprechend.“

c)  Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und 
diesem folgender Satz angefügt:

„Maßgebend sind die Verhältnisse des 
letzten Einordnungsstichtags im Sinne 
des § 32 Abs. 4 der Betriebsprüfungs-
ordnung; § 32 Abs. 5 der Betriebsprü-
fungsordnung gilt entsprechend.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

e)  Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und 
wie folgt geändert:

aa)  In Nr. 2 wird das Komma nach dem 
Wort „Biedenkopf“ durch das Wort 
„und“ ersetzt.

bb)  In Nr. 4 wird die Angabe „v.d.“ 
durch die Wörter „vor der“ ersetzt.

f)  Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und 
wie folgt geändert:

aa) Nr. 3 wird aufgehoben.

bb)  Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3 und 
nach dem Wort „Finanzämter“ wer-
den die Wörter „Bad Homburg vor 
der Höhe,“ eingefügt.

cc)  Die bisherigen Nr. 5 und 6 werden 
die Nr. 4 und 5 und nach dem Wort 
„Finanzämter“ werden jeweils die 
Wörter „Alsfeld-Lauterbach,“ und 
nach dem Wort „Witzenhausen,“ 
wird jeweils das Wort „Fulda,“ ein-
gefügt.

dd)  Die bisherigen Nr. 7 bis 10 werden 
die Nr. 6 bis 9.

g)  Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und 
wie folgt geändert:

aa)  In Nr. 1 werden die Wörter „Geln-
hausen, Dieburg“ durch „Dieburg, 
Gelnhausen“ ersetzt.

bb)  In Nr. 3 werden die Wörter „Fulda, 
Friedberg (Hessen)“ durch „Fried-
berg (Hessen), Fulda“ ersetzt.

h) Als Abs. 8 wird angefügt:

„(8) Für die Durchführung von Be-
triebsprüfungen betreffend die Unter-
nehmensbewertung für ertragsteuer-
liche Zwecke können ersucht werden:

1.  das Finanzamt Darmstadt durch die 
Finanzämter Bensheim, Dieburg, 
Groß-Gerau und Michelstadt,

2.  das Finanzamt Gießen durch die 
Finanzämter Bad Homburg vor der 
Höhe, Dillenburg, Friedberg (Hes-
sen), Limburg-Weilburg, Marburg-
Biedenkopf, Nidda und Wetzlar,

9. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Verwaltung der Lohn-
steuer bei Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern ist für die lohnsteuerlichen Auf-
gaben als Betriebsstättenfinanzamt 
vorbehaltlich der §§ 23 und 24 zuständig

1.  das Finanzamt Frankfurt am Main 
IV für die Finanzämter Frankfurt am 
Main I, Frankfurt am Main II, Frankfurt 
am Main III und Frankfurt am Main  
V-Höchst,

2.  das Finanzamt Fulda für die Finanz-
ämter Alsfeld-Lauterbach und Hers-
feld-Rotenburg,

3.  das Finanzamt Marburg-Biedenkopf 
für die Finanzämter Dillenburg und 
Korbach-Frankenberg.“

b)  Die Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 2.

10.  In § 9 Satz 1 Nr. 9 wird das Komma nach 
dem Wort „beginnt“ durch einen Punkt er-
setzt.

11. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Feststellung von Grundbesitz-   
und Grundsteuerwerten und  

Festsetzung von  
Grundsteuermessbeträgen“

b)  Der Satzteil vor der Nr. 1 wird wie folgt 
gefasst:

„Für die Einheitsbewertung des Grund-
besitzes, die gesonderte Feststellung 
von Grundbesitz- und Grundsteuerwer-
ten sowie die Festsetzung von Grund-
steuermessbeträgen ist zuständig“

12. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Rennwett- und Lotteriesteuer

Für die Verwaltung der Rennwett- und 
Lotteriesteuer, Sportwettensteuer, Virtu-
ellen Automatensteuer und Online-Po-
kersteuer ist das Finanzamt Frankfurt am 
Main IV für alle Finanzämter zuständig, 
soweit sich aus den §§ 23 und 24 nichts 
anderes ergibt.“

13. § 14 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird die Angabe „und 3“ durch 
„bis 4“ ersetzt.

b) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Abweichend von Abs. 1 ist zu-
ständig für die Anordnung und Durch-
führung von Betriebsprüfungen bei 
Großbetrieben im Sinne des § 3 der 
Betriebsprüfungsordnung, soweit sie 
mehr als 500 Millionen Euro Umsatz-
erlöse erzielen

1.  das Finanzamt Darmstadt für das  
Finanzamt Bensheim,

2.  das Finanzamt Gießen für das  
Finanzamt Bad Homburg vor der 
Höhe,
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a)  eine zusätzliche selbstständige 
lohnsteuerliche Betriebsstätte 
eines rechtlich einheitlichen Un-
ternehmens oder

b)  Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögens-
massen nach § 6 Abs. 1,

5.  vom Finanzamt Hersfeld-Rotenburg 
für die Finanzämter Eschwege-Wit-
zenhausen, Kassel I und Kassel II-
Hofgeismar sowie hinsichtlich der 
Lohnsteuer von Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern im Bezirk des  
Finanzamts Hersfeld-Rotenburg für 
das Finanzamt Fulda, es sei denn, 
es handelt sich um

a)  eine zusätzliche selbstständige 
lohnsteuerliche Betriebsstätte ei-
nes rechtlich einheitlichen Unter-
nehmens oder

b)  Körperschaften, Personenverei-
nigungen oder Vermögensmas-
sen nach § 6 Abs. 1,“

c) Nr. 9 wird wie folgt gefasst:

„9.  vom Finanzamt Schwalm-Eder für 
die Finanzämter Alsfeld-Lauter-
bach, Korbach-Frankenberg und 
Marburg-Biedenkopf sowie hin-
sichtlich der Lohnsteuer von Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern im 
Bezirk des Finanzamts Alsfeld-Lau-
terbach für das Finanzamt Fulda 
und hinsichtlich der Lohnsteuer für 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
im Bezirk des Finanzamts Korbach-
Frankenberg für das Finanzamt 
Marburg-Biedenkopf, es sei denn, 
es handelt sich um

a)  eine zusätzliche selbstständige 
lohnsteuerliche Betriebsstätte ei-
nes rechtlich einheitlichen Unter-
nehmens oder

b)  Körperschaften, Personenverei-
nigungen oder Vermögensmas-
sen nach § 6 Abs. 1.“

16. Dem § 24 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Abweichend von Abs. 1 werden 
die dort genannten Aufgaben hinsichtlich 
der Lohnsteuer für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber im Bezirk des

1.  Finanzamts Alsfeld-Lauterbach vom 
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach für das 
Finanzamt Fulda,

2.  Finanzamts Hersfeld-Rotenburg vom 
Finanzamt Hersfeld-Rotenburg für das 
Finanzamt Fulda,

3.  Finanzamts Dillenburg vom Finanzamt 
Dillenburg für das Finanzamt Marburg-
Biedenkopf,

4.  Finanzamts Korbach-Frankenberg 
vom Finanzamt Korbach-Frankenberg 
für das Finanzamt Marburg-Bieden-
kopf

wahrgenommen, es sei denn, es handelt 
sich bei den Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern um

3.  das Finanzamt Kassel I durch die 
Finanzämter Alsfeld-Lauterbach, 
Eschwege-Witzenhausen, Fulda, 
Hersfeld-Rotenburg, Korbach-Fran-
kenberg und Schwalm-Eder, jeweils 
für Steuerpflichtige, deren Name mit 
den Buchstaben A bis K beginnt,

4.  das Finanzamt Kassel II-Hofgeismar 
durch die Finanzämter Alsfeld-Lau-
terbach, Eschwege-Witzenhausen, 
Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kor-
bach-Frankenberg und Schwalm-
Eder, jeweils für Steuerpflichtige, 
deren Name mit den Buchstaben  
L bis Z beginnt,

5.  das Finanzamt Offenbach am Main 
I durch die Finanzämter Gelnhau-
sen, Hanau und Langen, jeweils für 
Steuerpflichtige, deren Name mit 
den Buchstaben A bis K beginnt,

6.  das Finanzamt Offenbach am Main 
II durch die Finanzämter Gelnhau-
sen, Hanau und Langen, jeweils für 
Steuerpflichtige, deren Name mit 
den Buchstaben L bis Z beginnt,

7.  das Finanzamt Wiesbaden I durch 
die Finanzämter Hofheim am Tau-
nus und Rheingau-Taunus, jeweils 
für Steuerpflichtige, deren Name mit 
den Buchstaben A bis K beginnt,

8.  das Finanzamt Wiesbaden II durch 
die Finanzämter Hofheim am Tau-
nus und Rheingau-Taunus, jeweils 
für Steuerpflichtige, deren Name mit 
den Buchstaben L bis Z beginnt.

Für die Mitwirkung der Unternehmens-
bewertungsfachprüfung in Fällen des 
§ 5 kann das Finanzamt Gießen er-
sucht werden.“

14. § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17

Gesonderte Feststellungen nach  
dem Außensteuergesetz

Für die gesonderte Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen nach § 18, 
auch in Verbindung mit § 5, des Außen-
steuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I  
S. 2050), ist das Finanzamt Frankfurt am 
Main III für alle Finanzämter zuständig.“

15. § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Nr. 3 werden die Wörter „Hanau und 
Gelnhausen“ durch „Gelnhausen und 
Hanau“ ersetzt.

b)  Die Nr. 4 und 5 werden wie folgt ge-
fasst:

„4.  vom Finanzamt Gießen für die 
Finanzämter Dillenburg, Hofheim 
am Taunus und Wetzlar sowie hin-
sichtlich der Lohnsteuer von Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern im 
Bezirk des Finanzamts Dillenburg 
für das Finanzamt Marburg-Bie-
denkopf, es sei denn, es handelt 
sich um
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die eigene Umsatzerlöse von min-
destens 45 Millionen Euro erzielen 
oder ein herrschendes oder leiten-
des Unternehmen im Sinne des  
§ 18 des Aktiengesetzes mit min-
destens 50 abhängigen Konzern-
unternehmen sind, das Finanzamt 
nach § 6 Abs. 2,

 3.  in Fällen einer atypischen stillen Be-
teiligung an einer Kapitalgesellschaft, 
das Finanzamt nach § 6 Abs. 3,

 4.  für Versicherungsunternehmen 
nach dem Körperschaftsteuerge-
setz, soweit es sich nicht um nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 des Körperschaft-
steuergesetzes steuerbefreite Ver-
sicherungsunternehmen sowie 
betriebliche Pensions- Sterbe- 
und Krankenkassen handelt, das  
Finanzamt nach § 6 Abs. 5,

 5.  für Sondervermögen und Kapital-
anlagegesellschaften nach § 1 
des Gesetzes über Kapitalanlage-
gesellschaften vom 16. April 1957 
(BGBl. I S. 378), aufgehoben mit 
Wirkung vom 1. Januar 2004 durch 
Gesetz vom 15. Dezember 2003 
(BGBl. I S. 2676), das Finanzamt 
nach § 6 Abs. 7 Nr. 1,

 6.  für Investmentvermögen nach  
§ 1 Satz 1 Nr. 1 des Investment-
gesetzes vom 15. Dezember 2003 
(BGBl. I S. 2676), aufgehoben mit 
Wirkung vom 22. Juli 2013 durch 
Gesetz vom 4. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 1730), das Finanzamt nach § 6 
Abs. 7 Nr. 2,

 7.  für inländischen Investmentfonds 
nach § 1 Abs. 1b Satz 2 in Ver-
bindung mit Abs. 1f des Invest-
mentsteuergesetzes vom 15. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2676, 
2724), aufgehoben mit Wirkung 
1. Januar 2018 durch Gesetz vom  
19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das  
Finanzamt nach § 6 Abs. 7 Nr. 3,

 8.  für Investmentfonds im Sinne des 
Investmentsteuergesetzes, das Fi-
nanzamt nach § 6 Abs. 7 Nr. 4,

 9.  für Kapitalanlagegesellschaften 
nach § 2 Abs. 6 des Investment-
gesetzes, das Finanzamt nach § 6 
Abs. 7 Nr. 5,

10.  für die externen Kapitalverwal-
tungsgesellschaften nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Abs. 2 Nr. 1 des Kapitalanlagege-
setzbuches, das Finanzamt nach  
§ 6 Abs. 7 Nr. 6,

11.  für die internen Kapitalverwaltungs-
gesellschaften nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2  
Nr. 2 des Kapitalanlagegesetz-
buches in der Rechtsform einer 
Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital, das Fi-
nanzamt nach § 6 Abs. 7 Nr. 7,

12.  für REIT-Aktiengesellschaften nach 
§ 1 Abs. 1 des REIT-Gesetzes, das 
Finanzamt nach § 6 Abs. 7 Nr. 8,

a)  eine zusätzliche selbständige lohn-
steuerliche Betriebsstätte eines recht-
lich einheitlichen Unternehmens oder

b)  Körperschaften, Personenvereinigun-
gen oder Vermögensmassen nach § 6 
Abs. 1.“

17.  In § 25 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Lohnsteuer“ die Wörter „sowie des 
Steuerabzugs bei Bauleistungen“ einge-
fügt.

18.  § 27 Satz 1 wird durch folgende Sätze 
ersetzt:

„Die Verwaltung des Steuerabzugs bei 
Bauleistungen obliegt grundsätzlich dem 
Finanzamt, das für die Besteuerung der 
oder des Leistenden nach dem Einkom-
men zuständig ist. Werden die lohn-
steuerlichen Aufgaben als Betriebsstät-
tenfinanzamt nach § 8 einem anderen 
Finanzamt zugeordnet, so ist dieses für 
das Anmelde- und Haftungsverfahren 
des Steuerabzugs bei Bauleistungen zu-
ständig. § 25 bleibt unberührt.“

19. Nach § 27 wird als § 27a eingefügt:

 „§ 27a

Servicestelle Recht

Beim Finanzamt Frankfurt am Main 
V-Höchst ist eine Servicestelle Recht ein-
gerichtet, die die Finanzämter Frankfurt 
am Main I, Frankfurt am Main II, Frank-
furt am Main III und Frankfurt am Main 
IV - unbeschadet deren Zuständigkeit im 
Übrigen - bei der Bearbeitung rechtlich 
schwieriger Steuerangelegenheiten fach-
lich unterstützt.“

20. § 28 wird wie folgt geändert:

a)  Die Angabe „bis 27“ wird durch „bis 
27a“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die Vermögensbesteuerung nach 
dem Vermögensteuergesetz – letzt-
mals zum Stichtag 01.01.1996 – oder 
die Feststellung zum Einheitswert des 
Betriebsvermögens – letztmals zum 
Stichtag 01.01.1997 – oder die gemei-
ne Wert-Feststellung (sogenanntes 
Stuttgarter Verfahren) – letztmals zum 
Stichtag 31.12.1996 – ist abweichend 
von § 5 zuständig,

 1.  für Körperschaften, Personenver-
einigungen und Vermögensmas-
sen einschließlich der in § 8 Abs. 1 
Satz 4 des Körperschaftsteuerge-
setzes genannten Körperschaften 
und der optierenden Gesellschaf-
ten im Sinne des § 1a Körper-
schaftsteuergesetz, die nach dem 
Körperschaftsteuergesetz körper-
schaftsteuerpflichtig sind, das Fi-
nanzamt nach § 6 Abs. 1,

 2.  für Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögens-
massen einschließlich der in § 8 
Abs. 1 Satz 4 KStG genannten 
Körperschaften und der optieren-
den Gesellschaften im Sinne des 
§ 1a Körperschaftsteuergesetz, 
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16.  bei Organschaftsverhältnissen 
nach den §§ 14 bis 19 des Körper-
schaftsteuergesetzes eine Perso-
nengesellschaft nach § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteu-
ergesetzes Organträger ist, das 
Finanzamt nach § 7 Abs. 3.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 
2021 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt  
Art. 1 Nr. 1 Buchst. b und c, Nr. 6 bis 8, 11, 13, 
14 und 20 am 1. Januar 2022 in Kraft.

13.  für Vor-REIT Aktiengesellschaften 
nach § 2 des REIT-Gesetzes, das 
Finanzamt nach § 6 Abs. 7 Nr. 9,

14.  für Kreditinstitute nach § 1 Abs. 1 
des Kreditwesengesetzes, Bau-
sparkassen, Hypothekenbanken, 
der in § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes genannten 
Körperschaften, das Finanzamt 
nach § 6 Abs. 9,

15.  bei Organschaftsverhältnissen 
nach den §§ 14 bis 19 des Kör-
perschaftsteuergesetzes in denen 
ein Einzelunternehmen Organträ-
ger ist, das Finanzamt nach § 7  
Abs. 2 und

Wiesbaden, den 4. November 2021

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n

B o d d e n b e r g
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